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RS OGH 1936/12/3 5Os1060/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1936

Norm

StPO §41

Rechtssatz

Im Gerichtshofverfahren ist im allgemeinen der für die Hauptverhandlung bestellte Armenvertreter nicht berechtigt,

die von dem Angeklagten in der Hauptverhandlung angemeldeten Rechtsmittel nach Schluß der Hauptverhandlung

zurückzuziehen.
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